
 
 
 
 

 
 

GEBÜHRENORDNUNG 
 
 

Kanalisation 
 

Wasserversorgung 
 

Abwasserreinigung 
 
 

1. Grundsatz 
 
 
Die Gebühren für den Wasserbezug und das Abwasser sowie die Reinigung werden 
dermassen festgelegt, dass sämtliche Verursacher im Verhältnis belastet werden. 
 
 
 
2. Gebühren, Berechnungsgrundlage und Verursacherkategorien 
 
 
Zur Festlegung der dem Verursacherprinzip entsprechenden Belastungen werden folgende 
Gebühren und Verursacherkategorien unterschieden: 
 
 
2.1 Gebühren: 
 
 a) Anschlussgebühr: wie bisher keine Neuerung. 
 
 b) Verbrauchergebühr (Benützungsgebühr) 
 

  Grundtaxe: 
  (Berechnungsgrundlage: m3 – Inhalt des umbauten Raumes nach SIA) 
 

   Konsumtaxe: 
   (Berechungsgrundlage: Wasserverbrauch nach Zählerablesung) 
 
 
2.2 Kategorien: 
 

Kat. A: dauern bewohnte Wohnungen, Chalets 
Kat. B: Ferienwohnungen 
Kat. C: Hotels, Hotels Garni, Restaurants, Tea – Rooms, Bars Dancing, 

Geschäfts- und Verkaufsbetriebe 
Kat. D: Einstellhallen 
Kat. E: Offene Parkflächen 
Kat. F: Wasserzulieferanten ausserhalb des Wasserversorgungsnetzes 
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3. Ansätze 
 
 
3.1 Wasserversorgung: 
 
3.11 Anschlussgebühr: wie bisher 
 
3.12 Verbrauchsgebühr – Grundtaxe: 
 

 Kat. A: CHF 0.25 pro m3 
 Kat. B: CHF 0.25 pro m3 
 Kat. C: CHF 0.20 pro m3 
 Kat. D: CHF 0.10 pro m3 

 Kat. E: CHF 0.10 pro m2 
 Kat. F: CHF 100.00 pauschal 
 
3.13 Verbrauchsgebühr - Konsumtaxe: 
 

 CHF 0.40 pro m3 - Wasserbezug 
 
3.14 Pauschalrechnung: 
 

 Objekte die noch über keinen eingebauten Zähler verfügen, bezahlen die Grundtaxe 
und einen vom Gemeinderat verhältnismässig eingeschätzten Verbrauch. 

 
 

3.2 Abwasser: 
 
3.21 Anschlussgebühr: wie bisher 
 
3.22 Benutzungsgebühr 
 

110% vom Total der Wasserrechnung 
 
 
 
4. Inkraftsetzung 
 
 
Rückwirkend auf den 1. Januar 1986 
 
 
 
5. Genehmigung 
 
 
Diese Gebührenordnung wurde von der Urversammlung am 2. Oktober 1986 angenommen. 
 
So entschieden im Staatsrat zu Sitten, den 10. Dezember 1986. 
 
 
Der Präsident des Staatsrates:    Der Staatskanzler: 
 
Dr. Bernhard Comby      G. Moulin 
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Für die Gemeinde Täsch 
 
 
Der Präsident:       Der Schreiber: 
 
Lauber Leo       Willisch Armin 
 
 

Täsch, 30. Dezember 1986 
 
 
 
 
 
Reglements- und Tarifänderung (Tarifänderung Art. 3.12. und Löschung des bisherigen Art. 
3.23) angenommen durch die Urversammlung am 10.12.2003 
 
Reglements- und Tarifänderung (Tarifänderung Art. 3.12 und Löschung des bisherigen Art. 
3.23) homologiert durch den Staatsrat am 28.01.2004. 
 
 
Täsch, im Dezember 2003  
 
 
Der Präsident:       Der Schreiber: 
 
Imboden Kilian      Fux Werner 


